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^farrkinber, mujj aber unter Umftänbcn Dîahnof)men feiner geifttidjen
Obern in Stauf nehmen, bie fetjr unangenehm werben können.

Bejonbers ein "^riefter fleht mir noch beutlich cor *2tugcn, mit bem

ich über biefe Oinge fprad); bie weisen irjaare unb bas tief gefurchte

üintlih ftanben in feitfamem "SBiberfpruch ju ben empört tcuchtenben

5iugen. Gr geigte mir ein 5?tinfgigfrankenftiidi. 3ch betrachte ben barauf
abgebitbeten ^)ahn unb lefe taut bie im Jpatbkreis gefchriebenen *3Borte:

„Liberté Egalité Fraternité" unb höre bie Stimme bes Sßfarrherrn :

„Siir uns (Stfäffer gibt es keines ber brei." —
B5ir kamen heim nach Sagen ootl oon iiberrafctjenben Bcobndjtungen

unb erfdjiittemben Begegnungen, oon benen ich nur ben kleinern Seit

ergählt habe. B3ir brachten mit uns ben h^'B Sßunfd), bah es ben

fo tiebensroerten Bewohnern biefes oon ber 9îatur reich gefegneten £an=

bes balb beffer gehen möge unb bah fie enblid) jenes Bttnbeftmafj an
kultureller Freiheit erhalten, ohne mettes ein benkenber SOÎenfd) bas

£eben nur fchroer ertragen kann. Gaj

Bciôffeaftcn

ß. Ht., g. ^legmen mir an, ber Sag
geige etroa : „2ßir gaben bie Pflicht, ber

SHenfchgeit p helfen, eine fcf)recfelid)e

Ärankgeit p überroinben." Sie gioei

Bennformfäge finb in ber Sat nicgt fcgön,

ptnal nid)t nad) einem ohnehin langen
Sag, unb bie Sadje roirb aurf) nicht fcgö«

ner burd) bie Umftellung: „p überroin«
ben p helfen". Sie beiben Bennformen
hörnten pfaittmeiigeäogen roerbcn, näm«

lid) fo : „Sie Pflicht, ber 9Jlenfd)geit eine

fd)rechlid)e Krankheit iiberroinben p hei»

fen." (Es kann alfo bas „p" oor „über«
roinben" nerntieben roerben, aber nicijt
bas nor „helfen". Unb bas barum: 2Bas

ift unfere Ißflicgt? 3u helfen oberp über«

roinben? STatürlid) können mir pnächft
nur helfen; es ift alfo unfere f3flid)t,
ber fölenfcggeit p helfen. Sie „Pflicht"
oerlangt bas „p". „3u überroinben ljel=

fen" roäre grammatifd) falfd). Sie "23er«

fuchung, bas „p" oor „überroinben" p
fegen, ift aber begreiflid), benn bei „gel«

fen" ift gtocierlei möglid) : eine 9tenn«

form mit ober ohne „ju". 3Jieiftens ift
jroar bas „p" nicht nötig. S3ir fagen:
„3d) half ihm graben", §ilf mir bauen!"

„S3ir roollen eud) fudjen helfen" ufro.
3n allen biefen Süllen tut ber Reifer
basfelbe roie fein „Spilfling" ; beibe gra«.
ben, bauen, fuegen. 3ronifcg ift es ge«

meint in: „3d) roili bir lügen helfen."
IBenn aber bas Verhältnis ber beiben

ißerfonen jur Tätigkeit, bei ber geholfen

roirb, nicht bas gleiche ift, roenn nur ber,

bent geholfen roirb, bie Tätigkeit ausübt,
ber anbere nur mittelbar beteiligt ift, nur
als ©egilfe, bann mufj bie Bennform
mit „p" gefegt roerben: „3cg galf igm,
fid) aus ber Sdjlinge p giegen." (Ser
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Pfarrkinder, muß aber unter Umständen Maßnahmen seiner geistlichen

Obern in Kauf nehmen, die sehr unangenehm werden können.

Besonders ein Priester steht mir noch deutlich vor Augen, mit dem

ich über diese Dinge sprach; die weißen Haare und das tief gefurchte

Antlitz standen in seltsamem Widerspruch zu den empört leuchtenden

Augen. Er zeigte mir ein Fünfzigfrankenstück. Ich betrachte den darauf
abgebildeten Hahn und lese laut die im Halbkreis geschriebenen Worte:
„lûbertê ^gslilê kràrnitê" und höre die Stimme des Psarrherrn:
„Für uns Elsässer gibt es keines der drei." —

Wir kamen heim nach Tagen voll von überraschenden Beobachtungen
und erschütternden Begegnungen, von denen ich nur den kleinern Teil
erzählt habe. Wir brachten mit uns den heißen Wunsch, daß es den

so liebenswerten Bewohnern dieses von der Natur reich gesegneten Lau-
des bald besser gehen möge und daß sie endlich jenes Mindestmaß an
kultureller Freiheit erhalten, ohne welches ein denkender Mensch das

Leben nur schwer ertragen kann. Sax

Briefkasten

K. M., Z. Nehmen wir an, der Satz
heiße etwa: „Wir haben die Pflicht, der

Menschheit zu helfen, eine schreckliche

Krankheit zu überwinden." Die zwei
Nennformsätze sind in der Tat nicht schön,

zumal nicht nach einem ohnehin langen
Satz, und die Sache wird auch nicht schö-

ner durch die Umstellung: „zu überwin-
den zu helfen". Die beiden Nennformen
können zusammengezogen werden, näm-

lich so: „Die Pflicht, der Menschheit eine

schreckliche Krankheit überwinden zu hel-
sen." Es kann also das „zu" vor „über-
winden" vermieden werden, aber nicht
das vor „helfen". Und das darum: Was
ist unsere Pflicht? Zu helfen oder zu über-

winden? Natürlich können wir zunächst

nur helfen: es ist also unsere Pflicht,
der Menschheit zu helfen. Die „Pflicht"
verlangt das „zu". „Zu überwinden hel-

sen" wäre grammatisch falsch. Die Ber-
suchung, das „zu" vor „überwinden" zu
setzen, ist aber begreiflich, denn bei „hel-
sen" ist zweierlei möglich: eine Nenn-
form mit oder ohne „zu". Meistens ist

zwar das „zu" nicht nötig. Wir sagen:

„Ich half ihm graben", Hilf mir bauen!"

„Wir wollen euch suchen helfen" usw.

In allen diesen Fällen tut der Helfer
dasselbe wie sein „Hilfling": beide gra-
den, bauen, suchen. Ironisch ist es ge-
meint in: „Ich will dir lügen helfen."
Wenn aber das Verhältnis der beiden

Personen zur Tätigkeit, bei der geholfen

wird, nicht das gleiche ist, wenn nur der,

dem geholfen wird, die Tätigkeit ausübt,
der andere nur mittelbar beteiligt ist, nur
als Gehilfe, dann muß die Nennform
mit „zu" gesetzt werden: „Ich half ihm,
sich aus der Schlinge zu ziehen." (Der
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feonn nur bie gefamte füienfdjgeit, non
ber „mir" nur ein Steil finb ; mir können

nur baju beitragen. Aber mir ade, bie

mir biefe S)elferpflicgt tjaben, bilben ja
bie 2Renfd)geit; mir unb bie SERenfcggeit

tun basfelbe ober beinage basfelbe: mir
iiberroinben bie Ärankgeit. <r)ier bürfen
mir auf bas „zu" nerjirtjten ; aber falfcg
märe es nicgt, unb biefes im Çjintergrunb
lauembe „zu" gat 6ie oeranlagt, zu fra*
gen, ob man nicgt fagen könne „zu iiber=

rainben tjclfen". ©s ift aber unfere ^fliegt,
„iiberminben zu gelfen".

Zur 6cf)arfuttg ôes ©pracf)gefüf)ls

Reifer ift ja felber nidjt in ber Scglinge.)
„©in 5reunb galf i;g,m, fid) oon feinen

Sdjulbcn ju befreien." (Oer £?reunb bat
keine 6d)ulben, kann alfo aud) nid)t aus
folcgen befreit merben.) 3roifd)en biefen
beiben Uällen gibt es Übergänge. SDÎan

barf oljne „zu" fagen: „Oer S2Irgt balf
bem Äranken aufftegen" (obfcgon ber SHrgt

nidjt aufftegt); aber in „Reifen Sie iijr,
auf biefes Sabouret fid) nieberfegen"

(6d)iller) nermiffen mir bas „zu". Bern
erften biefer beiben Beifpiele fteijt bas

3gre nafje. Bie Krankgeit iiberroinben

3ur 71. Bufflabe
9tad) ber 9îeuter»9Jielbung foil ©ene»

rai Ban ißieets behauptet gaben, „bie
amerikanifcgen ©ingeiten befägen Bîan»
gel an jungen Offneren unb litten an

mangeitjafter Äampftüdjtigkeit." 2Bas

ftört uns ba? Biefe ©ingeiten befigen

alfo etroas. A5as benn? 9JîangeI Bîan*
gel bebeutet immer bas Sehlen eines

Befiges. Befig ift etroas "^ofitioes, 3Tian=

gel etroas 9Iegatioes. Sie befigen alfo
fïïicgtbefig. Ounkel roar's; ber StJIonb

fdjien gelle! Bîangel kann man nidjt
befigen, fonbern nur leiben. 9îun leiben

biefe Amerikaner ja aud). A3oran? An

Hîitfeilungen. Bas Qrtsnamenbüdjlein

ift im Brink unb erfebeint näcgftens.

Sammelmappen „Bürofij" finb für
1 5r. zu gaben bei ber ©efcgäftsftelle
Äüsnacgt (3üricg).

Beridjtigung. 3n ber in 9Tr. 11, Seite

131, 3eile 6 aus §iltbrunner angeführten
Stelle gat bas Äomma ben falfdjen "ißlag

gefunben; es follte niegt naeg „Scgatten",
fonbern naeg „kalt" ftegen; es mug alfo

mangelgafter Äampftüdjtigkeit. Scgon
roieber ein Biangel! 3uerft befigen fie

ign; jegt leiben fie baran. Beffer roäre

bie Äunbe, „bie amerikanifegen ©ingeiten
litten Bîangel an jungen Offizieren; aud)

fegte es ignen an Äampftüdjtigkeit." Ber
Überfeger befigt Bîangel an Spracggefügl.

72. Aufgabe

©in Befcglug bes Äantonsrates über

bie9TeueinteiIung ber Btotariatskreife lau»

tet: „Auf ben 3eitpunkt bes ©intritts
eines B3ecgfels bes Amtsingabers roirb

ber 3îotariatskreis BL aufgegoben." Bor«
fegläge erbeten bis ©nbe Bepmber.

geigen: „. bag ogne Cuft, Eicgt unb

Scgatten geig unb kalt, gart unb grell
jufammenftogen mügten."

3ur <Eri)dtecung
Tlus ©tellenbemerbungen

3cg goffe, meinen Herren Borgefegten
ben nötigen Befpekt beizubringen.

Blein Eeumunbszeugnis ift notg in

gutem 3uftanb.
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kann nur die gesamte Menschheit, von
der „wir" nur ein Teil sind? wir können

nur dazu beitragen. Aber wir alle, die

wir diese Helferpflicht haben, bilden ja
die Menschheit? wir und die Menschheit
tun dasselbe oder beinahe dasselbe- wir
überwinden die Krankheit. Hier dürfen
wir auf das „zu" verzichten? aber falsch

wäre es nicht, und dieses im Hintergrund
lauernde „zu" hat Sie veranlaßt, zu fra-
gen, ob man nicht sagen könne „zu über-
winden helfen". Es ist aber unsere Pflicht,
„überwinden zu helfen".

Äur Schärfung àes Sprachgefühls

Helfer ist ja selber nicht in der Schlinge.)
„Ein Freund half ihm, sich von seinen

Schulden zu befreien." (Der Freund hat
keine Schulden, kann also auch nicht aus
solchen befreit werden.) Zwischen diesen

beiden Fällen gibt es Übergänge. Man
darf ohne „zu" sagen- „Der Arzt half
dem Kranken aufstehen" (obschon der Arzt
nicht aufsteht)? aber in „Helfen Sie ihr,
auf dieses Tabouret sich niedersetzen"

(Schiller) vermissen wir das „zu". Dem
ersten dieser beiden Beispiele steht das

Ihre nahe. Die Krankheit überwinden

Zur 71. Kufgabe
Nach der Reuter-Meldung soll Gene-

ral Ban Bleets behauptet haben, „die
amerikanischen Einheiten besäßen Man-
gel an jungen Offizieren und litten an

mangelhafter Kampftllchtigkeit." Was
stört uns da? Diese Einheiten besitzen

also etwas. Was denn? Mangel! Man-
gel bedeutet immer das Fehlen eines

Besitzes. Besitz ist etwas Positives, Man-
gel etwas Negatives. Sie besitzen also

Nichtbesttz. Dunkel war's? der Mond
schien helle! Mangel kann man nicht

besitzen, sondern nur leiden. Nun leiden

diese Amerikaner ja auch. Woran? An

Mitteilungen. Das Ortsnamenbüchlein
ist im Druck und erscheint nächstens.

Sammelmappen „Bllrofix" sind für
1 Fr. zu haben bei der Geschäftsstelle

Kllsnacht (Zürich).

Berichtigung. In der in Nr. II, Seite

131, Zeile 6 aus Hiltbrunner angeführten
Stelle hat das Komma den falschen Platz
gefunden? es sollte nicht nach „Schatten",
sondern nach „kalt" stehen? es muß also

mangelhafter Kampftllchtigkeit. Schon
wieder ein Mangel! Zuerst besitzen sie

ihn? jetzt leiden sie daran. Besser wäre
die Kunde, „die amerikanischen Einheiten
litten Mangel an jungen Offizieren? auch

fehle es ihnen an Kampftllchtigkeit." Der
Übersetzer besitzt Mangel an Sprachgefühl.

7S. Kufgabe

Ein Beschluß des Kantonsrates über

die Neueinteilung der Notariatskreise lau-
tet- „Auf den Zeitpunkt des Eintritts
eines Wechsels des Amtsinhabers wird
der Notariatskreis M. aufgehoben." Bor»
schlage erbeten bis Ende Dezember.

heißen? „. daß ohne Luft. Licht und

Schatten heiß und kalt, hart und grell
zusammenstoßen müßten."

Zur Erheiterung
Kus Stellenbewerbungen

Ich hoffe, meinen Herren Borgesetzten

den nötigen Respekt beizubringen.

Mein Leumundszeugnis ist noch in

gutem Zustand.
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